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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat sah sich bezüglich der Motion Bischof zur Beseitigung der sogenannten
Heiratsstrafe vor einer komplizierten Situation. Noch im März 2016 hatte er sich im
Rahmen der Motion „Individualbesteuerung auch in der Schweiz. Endlich
vorwärtsmachen“ für die Individualbesteuerung ausgesprochen, jetzt empfahl ihm seine
WAK-NR knapp mit 12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung die Annahme einer Motion zur
Abschaffung der Heiratsstrafe durch gemeinschaftliche Besteuerung. In der
Zwischenzeit hatte der Bundesrat zudem entschieden, bis Ende März 2017 eine
Botschaft zur Beseitigung der Heiratsstrafe nach dem Modell „Mehrfachtarif mit
alternativer Steuerberechnung“ zu erarbeiten und erachtete die Annahme der Motion
Bischof daher als weiteres Hindernis auf dem Weg zur Lösung dieses seit 32 Jahren
bestehenden Problems. Im Namen der Minderheit der Kommission beanstandete
Kathrin Bertschy (glp, BE) zudem, dass die Motion lediglich eine der beiden im Begriff
der Heiratsstrafe enthaltenen Problematiken löse. So verhindere sie zwar, dass
Verheiratete unter bestimmten Konstellationen mehr Steuern zahlen als
Nichtverheiratete, sie schaffe aber keine positiven Arbeitsanreize für Zweitverdienende
und bevorzuge daher ein Ehemodell gegenüber anderen. Der einzige Weg, beide
Problematiken anzugehen, stelle die Individualbesteuerung dar. Leo Müller (cvp, LU) sah
hingegen in der Annahme der Motion eine Möglichkeit, deren Anliegen in die
Überlegungen des Bundesrates einfliessen zu lassen, zumal sich in der WAK-NR eine
Mehrheit für eine gemeinschaftliche Besteuerung von Ehepaaren und eingetragenen
Partnerschaften finden liess. Der Entscheid des Nationalrats fiel in der Folge ähnlich
knapp aus wie derjenige der Kommission: Mit 96 zu 89 Stimmen nahm die grosse
Kammer die Motion an. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2017 reichten die WAK-NR (Mo. 17.3706) sowie die WAK-SR (Mo. 17.3665)
zwei gleich lautende Motionen zum Verzicht auf die Revision des Steuerstrafrechts ein,
welche der Bundesrat zur Annahme empfahl. Ursprung der nun unliebsam gewordenen
Revision war eine vom Parlament 2010 angenommene Motion Schweiger (fdp, ZG),
welche zum Beispiel Rechtsunsicherheiten eliminieren, verschiedene Steuerarten
vereinheitlichen oder eine Überbestrafung vermeiden wollte. Die als Antwort auf diese
Motion ausgearbeitete Gesetzesrevision war jedoch in der Vernehmlassung grandios
gescheitert, wie es Bundesrat Maurer ausdrückte. Die Revision hätte gemäss dem
Finanzminister die Grenzen bezüglich Schutz der Privatsphäre und Schutz des
Bankkundengeheimnisses so stark verschoben, dass die Vorlage nicht mehr
mehrheitsfähig war. Daher hatte der Bundesrat die Revision im November 2015
zurückgestellt. Als Reaktion unter anderem auf diese Vorlage wurde jedoch die
Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ eingereicht, welche das inländische
Bankkundengeheimnis in der Verfassung verankern wollte. Während sich der
Nationalrat für einen Gegenvorschlag zur Initiative aussprach, lehnte der Ständerat
einen solchen aber ab. Stattdessen reichte die WAK-SR obige Kommissionsmotion zum
Verzicht auf die Revision ein. Der Nationalrat zog nach und beschloss zudem, die
Behandlung der Volksinitiative und des Gegenvorschlags bis nach der Wintersession
2017 – also bis nach der Behandlung der zwei Kommissionsmotionen – zu sistieren. 

In Anbetracht dieser Vorgeschichte stand die Diskussion der Kommissionsmotionen im
Nationalrat im Zeichen der Signalwirkung auf die Initianten der sogenannten „Matter-
Initiative”. Etwas kryptisch erklärte zum Beispiel Leo Müller (cvp, LU), dass eine
Annahme der zwei Motionen und die Signale des Bundesrates, das Steuerstrafrecht
nicht mehr zu traktandieren, dafür sorgen könnten, dass „die Initianten über das
weitere Vorgehen und über das Schicksal dieser Initiative entscheiden“ und die
Initiative mit anderen Worten zurückziehen würden. Dieses „vorauseilende Geschenk“
an die Initianten kritisierte aber nicht nur Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) und
mit ihr die linke Ratshälfte. Deutliche Kritik äusserte auch Martin Landolt (bdp, GL), der
die Motionen als „aktive Sterbehilfe“ für die Volksinitiative bezeichnete. Es sei nicht
Aufgabe von Parlament und Bundesrat, den Initianten den Rückzug zu erleichtern. Die
Annahme der Motion stelle einen Verzicht auf die Chancen, welche eine Revision
durchaus haben könnte, dar, was Landolt unter anderem als Arbeitsverweigerung
bezeichnete. Auf Nachfrage betonte Bundesrat Maurer zudem, dass es keine
Absprachen zwischen ihm, den Initianten und den Urhebern des Gegenvorschlags gäbe.

MOTION
DATUM: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Vielmehr brachte er einen anderen, formelleren Aspekt für den Verzicht auf die
Revision ins Spiel. So könne man im schweizerischen demokratischen Prozess nicht
einfach eine Vorlage aus dem Jahr 2013 nach fünf Jahren wieder hervornehmen, da
sich das Umfeld stark verändert habe. Dazu bedürfe es mindestens einer neuen
Vernehmlassung, zudem müsse die Verrechnungssteuerreform in Betracht gezogen
werden. Im Sinne einer Frontbereinigung oder „einer Beruhigung der Wogen, die mit
einer Volksinitiative hochgegangen sind“ sollen die Motionen angenommen werden,
empfahl Maurer weiter. Mit 120 zu 64 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm eine aus den
SVP-, FDP- und CVP-Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats die beiden
Motionen an. 2

1) AB NR, 2016, S. 2240 ff.; Kommissionsbericht WAK-NR
2) AB NR, 2017, S. 1995 ff.
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